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In Anbetracht des bevorstehenden Winters 
erinnert man sich nur ungern an die Bilder 
der Schneekatastrophen in Bayern und dem 
Münsterland aus dem vergangenen Jahr. Vor 
diesem Hintergrund sollten die Mitgliedsun-
ternehmen jetzt prüfen, inwiefern die Versi-
cherung von Schneedruckschäden sinnvoll 
ist.

Insbesondere in Bayern führte die hohe 
Schneelast zu enormen Sach- und Betriebs-
unterbrechungsschäden durch einstürzende 
Dächer.  Im Flachland ist für Dächer eine 
Mindestbelastung von 75 Kilogramm pro Qua-
dratmeter, in Schneegebieten 200 Kilogramm 
pro Quadratmeter vorgeschrieben. Der letzte 
Winter hat gezeigt, dass diese Sicherheits-
grenzen bei besonders nassem Schnee rela-
tiv schnell erreicht werden.

Ergänzung der 
Sachversicherung prüfen
Hierdurch entstehende Schäden am Gebäude 
sind versichert, wenn die Sachversicherung 
den Baustein „Schneedruck und Lawinen“ 
beinhaltet. Auch die Betriebsunterbrechungs-
versicherung kann entsprechend erweitert 
werden, so dass Folgeschäden durch Pro-
duktionsausfall ersetzt werden. Die Prämie 
richtet sich nach der Höhe der Versicherungs-
summe und ist im Vergleich zur Absicherung 
der Feuergefahr sehr günstig.

Handeln Sie jetzt!
Unternehmen mit Sitz in gefährdeten Gebie-
ten sollten Ihren Versicherungsschutz dahin-
gehend überprüfen und noch vor dem Winter-
einbruch handeln. Denn wenn der Schnee erst 
einmal da ist, werden die Versicherer mit ihren 
Angeboten sehr zurückhaltend sein. Während 
der Schneekatastrophe im letzten Winter ver-
hängten die Versicherer ein Zeichnungsstopp 
für die betroffenen Gebiete. Die VSMA GmbH 
als 100prozentige Dienstleistungstochter des 
VDMA unterstützt die Mitgliedsunternehmen 
bei der Vertragsüberprüfung und –verhand-
lung. Sprechen Sie mit uns!

Kontakt:

VSMA – ein Unternehmen des VDMA

Herr Frank Antoni

Tel. 0 69/66 03-1568

fantoni@vsma.org

Vermögenswirksame 
Leistungen werden 
neu geregelt
Unternehmen müssen handeln

Ab dem 1. Oktober gelten die Regelungen 
des neuen Tarifvertrags über altersvorsor-
gewirksame Leistungen (TV AVWL): vermö-
genswirksame Leistungen (VL) werden zu al-
tersvorsorgewirksamen Leistungen (AVWL). 
Die Ausgestaltungsmöglichkeiten lassen zu-
nehmenden Verwaltungsaufwand in den Unter-
nehmen befürchten!

Wie bei den VL beträgt der Beitrag für AVWL 
bei Vollzeitbeschäftigten 319,08 Euro jähr-
lich. Die Beschäftigten können zwischen 
folgenden Formen der altersvorsorgewirk-
samen Anlage – und das jedes Jahr erneut 
– wählen:

- förderfähiger privater 
  Altersvorsorgevertrag (Riester-Rente)
- betriebliche Altersversorgung (bAV) durch 
  Entgeltumwandlung.

Diese Wahlmöglichkeiten und die jährlich 
wiederkehrende Entscheidungsmöglichkeit 
lassen erheblichen Verwaltungsaufwand in 
den Unternehmen erwarten.

Als dritte Möglichkeit sieht der Tarifvertrag 
arbeitgeberfinanzierte bAV vor. Eine Vielzahl 
von Vorteilen sprechen für diese Alternative.

Arbeitgeberfinanzierte bAV ist 
die Empfehlung
Für die meisten Arbeitnehmer wird die be-
triebliche Altersversorgung die beste Lösung 
sein, da hier die gesamten 319,08 Euro in 
die Vorsorge fließen. Weder Sozialabgaben 
noch Steuern werden vor Einzahlung abge-
zogen. 

Durch die „Umwidmung“ des Beitrags der 
bisherigen VL in eine arbeitgeberfinanzierte 
bAV wird die Sozialabgabenfreiheit der Bei-
träge nach derzeitiger Rechtslage auch über 
2008 hinaus dauerhaft sichergestellt.  Von 
dieser Sozialversicherungsersparnis profitie-
ren Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleicher-
maßen.

Weiterhin mindert das Unternehmen gegen-
über den Alternativen des TV AVWL durch 
arbeitgeberfinanzierte bAV seinen Verwal-
tungsaufwand nachhaltig, da eine einheitli-
che Lösung genutzt wird. Nicht zuletzt bildet 

diese arbeitgeberfinanzierte Vorsorge eine 
Grundversorgung bei allen Mitarbeitern.

Allerdings wird arbeitgeberfinanzierte be-
triebliche Vorsorge dazu führen, dass Mit-
arbeiter einen Vertrag erhalten, die bisher 
keinen VL-Vertrag nachgefragt haben. Es ist 
also zu prüfen, ob dieser Mehraufwand die 
Ersparnisse aus Verwaltung und dauerhafter 
Sozialversicherungsersparnis zunichte ma-
chen. 

Fachliche Beratung schafft Sicherheit
Das VDMA Vorsorgemanagement bietet über 
die VSMA und The Pension Consultancy 
(TPC) den Mitgliedsunternehmen des VDMA 
im Rahmen seines Dienstleistungsangebo-
tes kompetente Beratung und umfassende 
Unterstützung in der Umsetzung der neu-
en tarifvertraglichen Regelungen zur AVWL 
(Hotline VDMA Vorsorgemanagement: 040 
328709-328).
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Rechtzeitig an 
den Winter denken
Versicherung von 
Schneedruckschäden 


